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Chur, den 28. Juni 1985 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Gestützt auf Art. 16 der Kantonsverfassung unterbreiten wir Euch die nachfolgenden Vor-
lagen zur Volksabstimmung: 

I. Gewährung eines Kantonsbeitrages für den Bau 
der Vereinal inieder Rhätischen Bahn 

I. Einleitung 

Das Unterengadin und das Münstertal 
sind, bezogen auf die Schweiz wie auf den 
Kanton selbst, geographisch äusserst peri-
pher gelegen und verfügen mit Ausnahme 
der Verbindung ins Oberengadin über 
schlechte und zeitraubende Verkehrsver-
bindungen. Im Winter, wenn die Flüela-
pass-Strasse wegen Lawinengefahr oder 
Schneeverwehungen geschlossen werden 
muss, kann die Verbindung mit dem übri-
gen Kantonsgebiet nur über die Julier-
oder Arlbergroute hergestellt werden, was 
einen zeitraubenden Umweg bedeutet. Mit 
der zeitweisen Schliessung einer Pass-
strasse muss heute eine Randregion ge-
wichtige Nachteile in Kauf nehmen. 

II. Vorgeschichte 

Um dem Anliegen der Regionen Unteren-
gadin und Münstertal auf eine bessere Ver-
kehrserschliessung zu entsprechen, wur-
den vom kantonalen Tiefbauamt ein Pro-
jekt für einen wintersicheren Ausbau der 
Flüelapass-Strasse und von der Rhäti-
schen Bahn ein solches für eine neue 
Bahnverbindung Unterengadin-Prättigau/ 
Davos mit Vereinatunnel und Autoverlade-
anlage («rollende Strasse») ausgearbeitet. 
Am 3. Oktober 1984 fasste der Grosse Rat 
in dieser Angelegenheit folgenden Be-
schluss: 

«1. Zwischen den zur Verfügung stehen-
den Varianten entscheidet sich der 
Grosse Rat für einen Eisenbahntunnel 
mit «rollender Strasse» zwischen Klo-
sters und Lavin/Susch (Vereina-Va-
riante). 

Diese Wahl erfolgt unter der Vorausset-
zung, dass 
a) die Klassierung der Flüela-Strasse 

keine Änderung erfährt; 
b) der Subventionsentscheid der Bun-

desversammlung fürdieVereina-Va-
riante bis Ende 1987 erfolgt; 

c) mit den baulichen Sanierungsmass-
nahmen für die Sommersicherheit 
am Flüela nach Vorliegen der sofort 
zu erstellenden Projekte und nach 
Sicherstellung der Finanzierung un-
verzüglich begonnen wird. 

2. Kann der Eisenbahntunnel nicht rea-
lisiert werden, hat die Regierung dem 
Grossen Rat unverzüglich einen Be-
richt für die Gewährleistung der Win-
tersicherheit am Flüela zu unterbreiten. 

3. Gleichzeitig mit den baulichen Mass-
nahmen zugunsten der Sommersicher-
heit am Flüela ist der Ausbau der Prät-
tigauerstrasse auf dem Teilstück Küb-
lis-Klosters beschleunigt voranzutrei-
ben. 

4. Die Regierung wird beauftragt, dem 
Bundesrat die höchstmögliche Sub-
ventionierung des Vereina-Eisenbahn-
tunnels und des Ausbaues der Flüela-
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Strasse (Sommersicherheit) zu bean-
tragen. 

5. Die Regierung wird ferner beauftragt, 
dem Grossen Rat eine Botschaft über 
die Finanzierung des Vereina-Eisen-
bahntunnelszu unterbreiten.» 

III. Projekt der Vereinalinie 

1. Anlagen 

Die Vereinalinie führt von Klosters im Prät-
tigau nach Lavin/Susch im Unterengadin. 
Dort wird sie mit den bestehenden Bahn-
linien verbunden. Kernstück der neuen 
Bahnlinie ist der 19,1 km lange Vereina-
Tunnel. Er verbindet die beiden Autoverla-
debahnhöfe in Selfranga oberhalb Klosters 
und im Gebiet von Crusch zwischen Susch 
und Lavin. Diese beiden Autoverladebahn-
höfe werden direkt an die entsprechenden 
Talstrassen angeschlossen. 
Für Reise- und Güterzüge wird vom Bahn-
hof Klosters-Platz bis ins Gebiet des Auto-
verladebahnhofs eine Verbindungslinie er-
stellt. Im Unterengadin wird die Vereina-
linie unmittelbar beim Tunnelportal an die 
bestehende Bahnlinie angeschlossen. 
Die neue Bahnlinie wird eingleisig erstellt 
und verfügt über Kreuzungsstationen im 
Tunnel, welche das Kreuzen der Züge ohne 
Anhalten ermöglichen. Um Überraschun-
gen beim Bau dieses langen Eisenbahn-
tunnels zu vermeiden und die Baukosten 
zuverlässig ermitteln zu können, wurden 
umfangreiche geologische Abklärungen 
durchgeführt. 
Die gesamte Bauzeit für die neue Linie be-
trägt 81/2 Jahre. Die Baukosten (Preisbasis 
Februar 1981) sind auf 455 Mio. Franken 
veranschlagt. 

2. Vorgesehener Betrieb der neuen Linie 

In beiden Richtungen werden stündlich 
Reisezüge verkehren. Diese werden in La-
vin gute Anschlüsse an Postautos Rich-
tung Zernez-Münstertal sowie an die Rei-

sezüge Richtung Oberengadin gewährlei-
sten. Die Fahrt von Landquart nach Scuol 
wird nach Eröffnung der Vereinalinie weni-
ger als 11/2 Stunden betragen. Dies ent-
spricht gegenüber heute einer Halbierung 
der Reisezeit aus dem Raum Chur/Land-
quart ins Unterengadin. 
Zusätzlich wird die Vereinalinie auch eine 
raschere und kostengünstigere Beförde-
rung von Gütern aller Art mit der Bahn ins 
Unterengadin ermöglichen. 
Die Vereinalinie dient aber nicht nur dem 
Personen- und Güterverkehr auf der 
Schiene, sondern auch als ganzjährige 
«rollende Strasse» für den Transport von 
Personenautos, Cars und Lastwagen. 
Während des Winters werden mindestens 
halbstündlich Autozüge in jeder Richtung 
verkehren. Die Verladeanlagen und die Au-
tozüge sind so vorgesehen, dass ein ra-
sches und problemloses Beladen und Ent-
laden der Fahrzeuge auf die Bahnwagen 
möglich sein wird. Die Insassen der Autos 
müssen ihre Fahrzeuge während der Fahrt 
durch den Tunnel nicht verlassen. 

3. Verkehrserwartungen 

Für Bahnreisende wird die Fahrt ins Unter-
engadin sowie nach ausserkantonalen 
Reisezielen bezüglich Reisezeit und Fahr-
preis wesentlich attraktiver. Dies lässt er-
warten, dass gegenüber heute wesentlich 
mehr Reisende nach und aus dem Unter-
engadin und Münstertal die Bahn benüt-
zen werden. 
Das vorgesehene Fahrplanangebot des 
Autoverlades sichert eine rasche Beförde-
rung mit geringen Wartezeiten. Die Trans-
portkosten werden etwa den Kosten einer 
Autofahrt über den Flüelapass entspre-
chen. Die Anlagen sind so geplant, dass 
auch im winterlichen Wochenendverkehr 
keine längeren Wartezeiten bei den Ver-
ladebahnhöfen entstehen. Die Kapazität 
der «rollenden Strasse» wird nach Be-
triebsaufnahme rund 180 Fahrzeuge pro 
Stunde und Fahrrichtung betragen; je nach 



Verkehrsentwicklung kann diese erhöht 
werden. 

4. Vereinali nie als Bestandteil 
des Rh B-Netzes 

Die Vereinalinie stellt eine zweite Verbin-
dung ins Engadin dar. Auch wenn weiter-
hin der Bahnverkehr ins Oberengadin 
grundsätzlich auf der Albulalinie erfolgen 
wird, besteht doch während Zeiten mit 
starkem Verkehrsaufkommen die Möglich-
keit der Umleitung einzelner Züge. Die Al-
bulalinie wird zudem vom Verkehr in Rich-
tung Unterengadin entlastet. Dies ermög-
licht einerseits eine bessere Verkehrsab-
wicklung und macht andererseits kostspie-
lige Ausbauten zur Erhöhung der Kapazität 
überflüssig. 
Die Vereinalinie stellt aber auch eine Erwei-
terung des touristischen Angebotes im 
Kanton Graubünden dar. Es entstehen mit 
der neuen Linie verschiedene, zusätzliche 
Rundreisemöglichkeiten. 

IV. Würd igung der Vereinalinie 

1. Allgemeines 

Mit der Vereinalinie wird dem sowohl aus 
staatspolitischer wie aus verkehrspoliti-
scher Sicht ausgewiesenen Anliegen der 
Bevölkerung des Unterengadins und des 
Münstertals nach einer wintersicheren di-
rekten Verbindung mit dem übrigen Kan-
tonsteil entsprochen. Den Anspruch der 
Bevölkerung dieser Regionen auf eine sol-
che Verbindung haben in der Vergangen-
heit sowohl der Bundesrat wie auch der 
Grosse Rat ausdrücklich anerkannt. Auch 
im Schlussbericht 'Gesamtverkehrskon-
zeption Schweiz' wird dieses Bedürfnis als 
ausgewiesen erachtet. 

2. Vorteile gegenüber der Flüelavariante 

Der Bau der Vereinalinie als Alternative 
zum wintersicheren Ausbau der Flüela-

strasse steht ganz im Zeichen der Förde-
rung des öffentlichen Verkehrs. Durch die 
Einrichtung einer «rollenden Strasse» ver-
mag die Vereinalinie aber auch dem priva-
ten Verkehr eine angemessene Dienstlei-
stung zu erbringen. Der Grosse Rat liess 
sich auch von der Überlegung leiten, dass 
die Vereinalinie mit einheimischer Energie 
betrieben werden kann. Von Bedeutung 
war sodann, dass die Umweltbelastung bei 
der Vereinalinie trotz der Einrichtung einer 
«rollenden Strasse» geringer zu veranschla-
gen ist. Auch fallen die Eingriffe in die 
Landschaft kaum ins Gewicht. Die heutige 
offene Führung der Flüelapassstrasse mit 
ihrer touristischen Bedeutung bleibt zu-
dem dadurch erhalten, was nicht überse-
hen werden darf. 

3. Volkswirtschaftliche Bedeutung 

Beim Bau der Vereinalinie wird ein be-
trächtlicher Teil der Bauarbeiten an einhei-
mische Unternehmungen vergeben wer-
den können. Auch ausserkantonale Bau-
unternehmungen sind auf vielfältige Art 
auf das einheimische Gewerbe angewie-
sen. Ein beträchtlicher Teil der Investitio-
nen wird zweifellos wieder in die bündne-
rische Volkswirtschaft zurückfliessen, und 
zwar in Form von Bauaufträgen, Material-
und Lebensmittellieferungen für die Beleg-
schaften sowie von Steuern der am Bau 
Beschäftigten. 
Für den Betrieb der Bahn wird zusätzliches 
Personal benötigt, das zu einem grossen 
Teil im Prättigau und im Unterengadin an-
sässig sein wird. 
Der Betrieb der neuen Linie wird zweifels-
ohne die heute abgelegene Region Unter-
engadin/Münstertal beleben. Es wird Sa-
che und Aufgabe der Talschaften sein, 
dafür zu sorgen, dass diese Belebung die 
Eigenart der Region nicht zu stark ge-
fährdet. 
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4. Auswirkungen auf das Betriebsergebnis 
der Rhätischen Bahn 

Die Vereinalinie wird die roten Zahlen für 
sich allein zwar nicht zum Verschwinden 
bringen. Durch die bessere Ausnützung 
der bestehenden Infrastruktur wie auch 
den Autoverlad sind indessen positive 
Auswirkungen der Vereinalinie auf das 
Betriebsergebnis der Rhätischen Bahn von 
einigen Millionen Franken zu erwarten. 
Eine Verbesserung der Ertragslage kann 
auch durch die dannzumal möglichen 
Rundreisen im Kanton sowie durch eine 
bessere und bedarfsgerechtere Ausnüt-
zung der Albulalinie für den Verkehr mit 
dem Oberengadin und Puschlav erwartet 
werden. Mit der Verbesserung des Be-
triebsergebnisses der Rhätischen Bahn 
sinkt entsprechend der vom Kanton Grau-
bünden zu übernehmende Defizitanteil. 

V. Finanzielle Si tuat ion 
der Rhätischen Bahn 

Wie die Schweizerischen Bundesbahnen 
und die anderen Privatbahnen bekam die 
Rhätische Bahn in den letzten Jahrzehnten 
immer stärker die Konkurrenz der Strasse 
zu spüren, wodurch sich das Betriebser-
gebnis zusehends verschlechterte. Seit 
1970 übersteigt in zunehmendem Ausmass 
der Betriebsaufwand den Betriebsertrag. 
Heute bewegt sich das jährliche Defizit der 
Rhätischen Bahn um etwa 20 Millionen 
Franken. Aus der aktuellen finanziellen Si-
tuation der Rhätischen Bahn ist ohne wei-
teres ersichtlich, dass sie weder heute noch 
in absehbarer Zukunft in der Lage ist, grös-
sere Investitionen aus eigenen Mitteln vor-
zunehmen. Für die Realisierung der Verei-
nalinie ist sie daher vollumfänglich auf die 
finanzielle Hilfe des Bundes und des Kan-
tons angewiesen. 

VI. Beitrag des Bundes 

Der Bundesrat hat sich im Laufe des letzten 
Jahres bereit erklärt, angesichts der beson-
deren Bedeutung des Vorhabens und der 
hohen Belastung des Kantons mit Ver-
kehrsausgaben den eidgenössischen Räten 
zu beantragen, an die Vereinalinie einen 
Beitrag von 85% zu gewähren. Weiter er-
klärte sich der Bundesrat bereit, auf seine 
ursprüngliche Forderung nach einer Um-
klassierung der Flüelapass-Strasse bei ei-
ner Verwirklichung der Vereinavariante zu-
rückzukommen, wobei einschränkend aus-
geführt wurde, dass Investitionen an der 
Flüelapass-Strasse zwischen Susch und 
Davos nur soweit mit Bundesmitteln un-
terstützt würden, als sie zur Erhaltung des 
Flüelapasses für einen sicheren Sommer-
verkehr notwendig seien. Dem Antrag der 
Regierung auf Gewährung eines Bundes-
beitrages analog dem Beitrag an den Fur-
kabasistunnel (94,6%) gab der Bundesrat 
keine Folge. Zum Zeitpunkt der Festlegung 
des Bundesbeitrages an den Furkabasis-
tunnel im Jahre 1970 sei das allgemeine 
Subventionsniveau wesentlich höher gele-
gen als heute. Auch sei der Furkabasistun-
nel von noch grösserer verkehrsgeographi-
scher und staatspolitischer Bedeutung 
gewesen. 

VII. Höhe des Kantonsbeitrages 
an den Bau der Vereinal inie 

Die totalen Baukosten der Vereinalinie be-
laufen sich nach der auf Preisbasis Februar 
1981 beruhenden Kostenschätzung auf 
Fr. 455 000 000.-. Der Kostenanteil des 
Kantons macht somit, ausgehend von der 
Zusicherung des Bundesrates, den eidge-
nössischen Räten einen Bundesbeitrag 
von 85% zu beantragen, 68,25 Millionen 
Franken aus. 
Da sich die Preise für Bauleistungen nicht 
entsprechend dem Anstieg des Lebens-
kostenindexes verändern, sondern weit-

9 



gehend aufgrund der Marktsituation be-
einflusst werden, wäre die Angabe eines 
auf den heutigen Zeitpunkt abstellenden 
Kostenstandes mit Ungenauigkeiten ver-
bunden. Die aufgelaufene Teuerung dürfte 
bis heute rund 40 Millionen Franken be-
tragen. 
Der vom Kanton zu übernehmende Anteil 
von 1 5% orientiert sich an den entspre-
chenden Äusserungen des Bundesrates. 
Der Grosse Rat ist jedoch der Auffassung, 
dass der Anspruch des Kantons auf einen 
höheren Beitragssatz des Bundes an sich 
ausgewiesen wäre. 

X. Ant rag 

Der Grosse Rat hat den Beschluss für die 
Gewährung eines Kantonsbeitrages für 
den Bau der Vereinalinie der Rhätischen 
Bahn mit 101 zu 2 Stimmen zuhanden der 
Volksabstimmung verabschiedet. Dabei 
stellte er klar, dass der unter Ziffer 2 wie-
dergegebene Beschluss des Grossen Rates 
vom 3. Oktober 1984 weiterhin volle Gül-
tigkeit hat. Wir beantragen Euch, liebe Mit-
bürgerinnen und Mitbürger, diesem Be-
schluss zuzustimmen. 

VIII. Finanzierung des Kantons-
beitrages 

Zur Finanzierung des Kantonsbeitrages 
werden 15 Millionen Franken den Reser-
ven entnommen. Der noch verbleibende 
Betrag von 53,25 Millionen Franken wird 
nach den Grundsätzen des voraussichtlich 
am I.Januar 1988 in Kraft tretenden 
neuen Rechnungsmodells in längstens 20 
Jahren ab Baubeginn abgeschrieben. Der 
lineare Abschreibungsbedarf und somit die 
Belastung der Staatsrechnung beläuft sich 
demnach auf 2,66 Millionen Franken pro 
Jahr. Dies ist ein Betrag, den der kantonale 
Finanzhaushalt ohne Rückstellung anderer 
Aufgaben verkraften kann. 

IX. Obligatorisches Referendum 

Die Beitragsleistung des Kantons an die 
Vereinalinie lässt sich nicht auf das kanto-
nale Einführungsgesetz zum eidgenössi-
schen Eisenbahngesetz abstützen. Sie 
stellt demnach finanzrechtlich eine neue 
Aufgabe dar, welche nach Art. 2 der Kan-
tonsverfassung der Volksabstimmung un-
terliegt. 
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II. Totalrevision des Gesetzes über die öf fent l ichen 
Ruhetage 

Die Hauptziele dieser Totalrevision sind: 

- Schutz von Ruhe und Würde 
an öffentlichen Ruhetagen; 

- Rücksichtnahme auf das religiöse 
Empfinden des Einzelnen; 

- Beibehaltung einer für den ganzen 
Kanton einheitlichen Ordnung; 

-Beschränkung auf die wesentlich-
sten Punkte; 

- Berücksichtigung der besonderen, 
vielfältigen bünderischen 
Verhältnisse. 

1. W a r u m eine Totalrevision 
des Ruhetagsgesetzes? 

Das geltende Gesetz über die öffentlichen 
Ruhetage datiert aus dem Jahr 1918. Es 
wurde einzig im Jahre 1935 revidiert und 
den damals neuen arbeitsrechtlichen Be-
stimmungen angepasst. Das nun bald 70-
jährige Gesetz entspricht den heutigen Ge-
gebenheiten und Bedürfnissen weitge-
hend nicht mehr. Ein Ruhetagsgesetz soll 
einfach, allgemein verständlich und zeitge-
mäss sein. Es soll den Schutz von Ruhe 
und Würde an öffentlichen Ruhetagen ge-
währleisten und Rücksicht nehmen auf das 
religiöse Empfinden des einzelnen Bürgers. 
Gleichzeitig soll eine für den ganzen Kan-
ton einheitliche Ordnung beibehalten wer-
den, wobei aber auch die besonderen, viel-
fältigen bündnerischen Verhältnisse ge-
bührend zu berücksichtigen sind. All die-
sen Erfordernissen konnte nur im Rahmen 
einer Totalrevision des geltenden Gesetzes 
entsprochen werden. Bei der Ausarbeitung 
des nun vorliegenden Gesetzesentwurfes 
wurde bewusst darauf verzichtet, arbeits-

rechtliche, sozialpolitische oder wirt-
schaftspolizeiliche Zwecke zu verfolgen, 
weil deren Verwirklichung Sache des Bun-
desrechts, der kantonalen Wirtschaftsge-
•setzgebung, der einzel- und sozialpartner-
schaftlichen Vereinbarungen sowie der 
kommunalen Polizeiordnungen ist. 

2. Das neue Gesetz im einzelnen 

Der Schutz der Ruhe an den öffentlichen 
Ruhetagen ist das wesentliche Merkmal 
des Ruhetagsgesetzes. Als öffentliche Ru-
hetage gelten die Sonntage sowie die Fei-
ertage gemäss Art. 2 Abs. 1 lit. b des Ge-
setzes, nämlich die bisherigen Feiertage 
Neujahr, Ostermontag, Auffahrt, Pfingst-
montag, Weihnachtstag, Stefanstag und 
neu auch der Karfreitag. Der Karfreitag wird 
heute von beiden Konfessionen als ge-
meinsamer Feiertag betrachtet. In der 
evangelischen Kirche gilt er als einer der 
höchsten Feiertage, in der katholischen 
Kirche wird er seit längerer Zeit ebenfalls 
mit Gottesdiensten begangen. Eine weiter-
gehende Ausdehnung der Ruhetage zum 
Beispiel auf den 1. Mai oder den 1. August 
bzw. deren Nachmittage ist in unserem hart 
um seine wirtschaftliche Existenz kämp-
fenden Kanton nicht zu verantworten. Ver-
gleiche mit andern Kantonen sind nur sehr 
bedingt möglich, weil die Voraussetzungen 
in unserem Kanton grundverschieden von 
denjenigen in Flachland- oder ausgespro-
chenen Industriekantonen sind. 
Neben den kantonal festgelegten Ruhe-
tagen wird den Gemeinden ausdrücklich in 
Art. 3 das Recht zugestanden, konfessio-
nelle Feiertage als lokale, für das entspre-
chende Gemeindegebiet verbindliche Ru-
hetage zu erklären. Damit sollen auch in 
Zukunft althergebrachte, vertraute kirch-
liche Bräuche, die in einzelnen Gemeinden 
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tief verwurzelt sind, weiter gepflegt werden 
können. 
In einer hektischen und rastlosen Zeit müs-
sen wir uns zurückbesinnen auf die Sonn-
tagsheiligung im Sinne unserer christlichen 
Ordnung und der Sonntagsruhe ihren Platz 
wieder einräumen, wenn wir nicht an Kör-
per und Seele Schaden nehmen wollen. 
Das neue Gesetz sieht darum vor, dass stö-
rende Tätigkeiten nicht nur während der 
Gottesdienstzeiten, sondern während des 
ganzen Tages zu unterlassen sind. Nur so 
kann die dem öffentlichen Ruhetag ange-
messene Ruhe und Würde gewahrt blei-
ben. Die allgemein gehaltene Umschrei-
bung der an öffentlichen Ruhetagen unter-
sagten Tätigkeiten erfolgt im Gesetz nur 
beispielhaft und nicht abschliessend. 
Die Bestimmungen über die Ladenöff-
nungszeiten im geltenden Gesetz sind in-
haltlich veraltet und unpraktikabel. Die Ge-
werbepolizei ist grundsätzlich Gemeinde-
sache. Darum ist die Regelung der Laden-
öffnungszeiten ohne Einschränkung den 
Gemeinden zu überlassen. Die Verhältnisse 
sind von Gemeinde zu Gemeinde so ver-
schieden, dass es keinen Sinn hat, gewisse 
Einzeltatbestände kantonal ordnen zu wol-
len. Die Gemeinden können somit Laden-
öffnungen an Ruhetagen überhaupt unter-
sagen, sie können aber auch gewisse Öff-
nungszeiten - insbesondere zur Aufreüht-
erhaltung des notwendigen touristischen 
Angebots - zulassen, wobei allerdings 
auch in diesem Fall zu berücksichtigen ist, 
dass die Ruhe und Würde des Tages ge-
wahrt, Gottesdienste nicht gestört und reli-
giöse Gefühle des Mitmenschen nicht ver-
letzt werden. 
Unsere Gemeinden sind in der Lage, die 
Einhaltung der Bestimmungen über das 
Ruhetagsgesetz auf ihrem Gebiet zu über-
wachen und Verstösse zu ahnden. Im 
Sinne der Stärkung der Gemeindeautono-
mie wird deshalb der Vollzug des Ruhe-
tagsgesetzes richtigerweise in die Hand der 
Gemeinden gelegt; damit ist auch sicher-
gestellt, dass der notwendige Freiraum, der 

sich - durchaus im Rahmen der gesetzli-
chen Ordnung - aufgrund verschiedener 
Bedürfnisse und Anschauungen in den 
einzelnen Gemeinden als notwendig er-
weisen kann, gegeben ist. Gleichzeitig sol-
len die Gemeinden aber auch die Möglich-
keit haben, weitere einschränkende Be-
stimmungen selber zu erlassen. 

3. Antrag 

Die Hektik und rastlose Geschäftigkeit un-
serer Zeit machen Einkehr, Ruhe, Erholung 
und Entspannung besonders notwendig. 
Die Beachtung der gesetzlichen Sonntags-
ruhe nach den Anschauungen und Ge-
bräuchen der christlichen Ordnung wirkt 
sich segensreich auf den einzelnen, auf Fa-
milie, Volk und Staat aus. Arbeiten, Ver-
richtungen oder Veranstaltungen, welche 
die Würde der öffentlichen Ruhetage stö-
ren oder das religiöse Empfinden der Mit-
menschen verletzen, sind heute und in Zu-
kunft zu unterlassen. Jeder einzelne hat auf 
das Bedürfnis nach Sonntagsruhe und auf 
die religiösen Gefühle des Nächsten ge-
bührend Rücksicht zu nehmen. Das vom 
Grossen Rat mit 89:6 Stimmen verabschie-
dete neue Ruhetagsgesetz kann dazu bei-
tragen, den Ruhetagen wieder ihren ur-
sprünglichen Sinn zurückzugeben. Dies 
gereicht uns allen zum Wohle. Wir beantra-
gen Euch deshalb, liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, diesem Gesetz zuzu-
stimmen. 

Namens des Grossen Rates 

Der Standespräsident: 
Luzi Bärtsch 

Der Aktuar: 
Dr. Fidel Caviezel 
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Abst immungsvorlagen 

I 

Gewährung eines Kantonsbeitrages für den Bau 
der Vereinal inieder Rhätischen Bahn 

(Grossratsbeschluss vom 29. Mai 1985) 

Vom Volke angenommen am . . . 

1. Dem Beschluss des Grossen Rates vom 3. Oktober 1984 wird Folge ge-
leistet. 
An die Rhätische Bahn wird für den Bau der Vereinalinie ein einmaliger 
Beitrag von 68,25 Mio. Franken (Kostenstand Februar 1981 ) bewilligt. 

2. Teuerungsbedingte Mehrkosten des Werkes werden im Verhältnis ihrer 
Leistungen zwischen Bund und Kanton aufgeteilt. 

3. Der Beitrag des Kantons wird in der Staatsrechnung aktiviert. 

4. Zur Finanzierung des Beitrages werden den vorhandenen und ausgewie-
senen Reserven 15 Mio. Franken entnommen und einem Finanzierungs-
konto gutgeschrieben. 
Der noch verbleibende Betrag ist in längstens 20 Jahren ab Baubeginn 
abzuschreiben. 

5. Die Mittel werden nach Massgabe einer von der Regierung namens des 
Kantons mit dem Bund und der Rhätischen Bahn abzuschliessenden Ver-
einbarung eingesetzt. 

6. Die Regierung wird dem Grossen Rat die Gewährung des erforderlichen 
jährlichen Investitionsbeitrages im Rahmen des Voranschlages bean-
tragen. 

7. Dieser Beschluss gilt nur unter der Voraussetzung, dass sich der Bund im 
verbleibenden Umfang an der Finanzierung des Baus der Vereinalinie be-
teiligt. 

8. Dieser Beschluss tritt mit der Annahme durch das Volk in Kraft. 
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I I 

Gesetz über die öf fent l ichen Ruhetage 
(Ruhetagsgesetz) 

Vom Volke angenommen am .. . 

Geltungs-
bereich 

Ar t . 1 . Dieses Gesetz bestimmt die öffentlichen Ruhetage und regelt den 
Schutz der öffentlichen Ruhe an diesen Tagen. 

Abweichende und ergänzende Vorschriften in der eidgenössischen und 
kantonalen Gesetzgebung bleiben vorbehalten. 

öffent l iche A r t . 2. Öffentliche Ruhetage sind: 
Ruhetage, 
hohe Feiertage a) die Sonntage; 

b) die Feiertage Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, Auffahrt, Pfingstmontag, 
Weihnachtstag und Stefanstag. 
Als hohe Feiertage gelten Karfreitag, Ostersonntag, Pfingstsonntag, Eid-

genössischer Bettag und Weihnachtstag. 

Lokale Ruhetage A r t . 3. Die zuständigen Gemeindebehörden sind berechtigt, für ihr Ge-
meindegebiet weitere konfessionelle Feiertage als lokale Ruhetage zu be-
zeichnen. 

Sicherung der 
öffentlichen 
Ruhe 
a) im allge-

meinen 

Ar t . 4. An öffentlichen Ruhetagen sind alle Tätigkeiten untersagt, die 
geeignet sind, die dem Tag angemessene Ruhe und Würde oder den Gottes-
dienst zu stören oder die religiösen Gefühle anderer zu verletzen, insbe-
sondere: 

a) lärmende oder mit anderen störenden Immissionen verbundene Veranstal-
tungen, Arbeiten und Verrichtungen, namentlich in der Nähe der Kirchen 
während der Gottesdienste; 

b) Bau-, Grabungs- und ähnliche Arbeiten; 
c) Feld- und Waldarbeiten unter Vorbehalt von Art. 6 lit. b; 
d) das Hausieren. 

Abs. 1 gilt sinngemäss auch für weitere lokale Ruhetage gemäss Art. 3. 

b) an hohen A r t . 5. An hohen Feiertagen sind überdies untersagt: 
Feiertagen 

a) Veranstaltungen des Unterhaltungsgewerbes; 
b) Theatervorstellungen; 
c) öffentliche Tanzveranstaltungen; 
d) Schiessübungen; 
e) Sportveranstaltungen. 
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Art . 6. Erlaubt sind an öffentlichen Ruhetagen namentlich: 
Ausnahmen 

a) notwendige Arbeiten in Unternehmungen, die auf einen ununterbroche-
nen Betrieb angewiesen sind; 

b) witterungsbedingte landwirtschaftliche Arbeiten, sofern Gefahr der Ent-
wertung oder des Verderbens der Ernte vorliegt; 

c) Dienstleistungen und Arbeiten, soweit sie zur Aufrechterhaltung des tou-
ristischen Angebotes notwendig sind; 

d) Nothilfe-Arbeiten. 

Ladenöff-

Ar t . 7. Die gesetzliche Ordnung der Ladenöffnungszeiten bleibt den nun9szel ten 

Gemeinden vorbehalten. 

Ar t . 8. Der Vollzug des Gesetzes obliegt den Gemeinden. 
Die Gemeinden können weitere einschränkende Vorschriften über Tätig-

keiten und Veranstaltungen, welche die Ruhe an den öffentlichen Ruhetagen 
auf ihrem Gebiet zu stören drohen, erlassen. 

Die zuständigen Gemeindebehörden bestrafen Übertretungen mit Busse; 
in leichten Fällen können sie eine Verwarnung aussprechen. 

- . _ r l . _ . , Inkrafttreten 
Art . 9. Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 

Gesetzes. 
Das neue Gesetz ersetzt das Gesetz über die öffentlichen Ruhetage vom 

13. Oktober 1918. 
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Beilage 

Teilrevision der Vollziehungsverordnung 
zum Arbeitsgesetz vom 25. November 1965 

Vom Grossen Rat beschlossen am 31. Mai 1985 

I. 

Die Vollziehungsverordnung zum Arbeitgesetz vom 25. November 1965 
wird wie folgt geändert: 

III. Ruhezeit 

A r t . 9. Im Sinne von Art. 18 Abs. 2 des Arbeitsgesetzes sind den Sonn-
tagen gleichgestellt: Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, Auffahrt, Pfingst-
montag, Weihnachtstag, Stefanstag. 

II. 

Diese Teilrevision tritt mit dem neuen Gesetz über die öffentlichen Ruhe-
tage (Ruhetagsgesetz) in Kraft. 
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